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Hunde sind bekanntermaßen 
die besten Freunde eines Menschen; 

da ist es nur allzu verständlich, 
wenn man als Mensch sein Zuhause 

mit einem Vierbeiner teilen 
möchte. In unseren Miet-

wohnungen sind Hunde und Katzen 
generell genehmigungspflichtig. 

Weitere Regelungen zur Kleintierhaltung, 
etwa für Hamster, Kaninchen und Co., 

entnehmen Sie bitte Ihrem Mietvertrag 
und der Hausordnung.

SITZ UND 
PLATZ! 
HUNDEFIBEL FÜR 
VIER PFOTEN.

WICHTIG FÜR ALLE HUNDEHALTER

•  Alle Hunde, die älter als vier Monate sind, müssen 
der Steuerabteilung (Tel. 09561 - 89 - 1227) gemel-
det werden.

•  Jeder Hundehalter muss die Tierschutz-Hunde- 
verordnung beachten. Diese ist abrufbar unter 
www.verbraucherministerium.de oder im Ord-
nungsamt (Tel. 09561 - 89 - 1322) erhältlich.

•  In allen Parks und Grünanlagen herrscht Leinen-
pflicht (insbesondere Hofgarten, Rosengarten, Sal-
vatorfriedhof, Itzanlagen, Anlage am Schillerplatz, 
Ernstplatz, Am Viktoriabrunnen, Rittersteich, 
Wettiner Anlage, Allee, Ober/Untere Anlage, 
Wolfgangsee, Rückertpark sowie entsprechend be-
schilderte Areale am Goldbergsee).

•  Kinderspiel- und Bolzplätze sind für Hunde (egal ob 
mit oder ohne Leine) strikt verboten.

•  Im übrigen Stadtbereich dürfen Hunde auch ohne 
Leine ausgeführt werden, solange dadurch nie-
mand belästigt oder gefährdet wird.

•  In Wald und Flur müssen Hunde immer im Einwir-
kungsbereich ihres Halters bleiben: Das Bayerische 
Jagdgesetz erlaubt es Jägern sogar, wildernde 
Hunde zu töten.

•  In Parks und Grünanlagen dürfen Hunde nicht 
koten. Jedes Häufchen dort muss vom Hundehalter 
sofort beseitigt werden (einzige Ausnahme: be-
schilderte Hundewiese im Hofgarten und zwischen 
Ölberg und Lauersgraben).

•  Auch Straßen, Wege und Bürgersteige dürfen nicht 
mit Kot beschmutzt werden. Jeder Halter muss dort 
die Haufen seines Hundes sofort beseitigen.

•  Automaten mit kostenlosen Plastikbeuteln finden 
Sie hier: Spitaltor, Parkhaus Post, Itzanlage (bei 
Berufsschule), Treppenweg zum Hofgarten, auf 
Höhe des Kindergartens Marienschule, Schloß-
platz, Naturkundemuseum, Wolfgangsee.

•  Auch wer Hundesteuer zahlt, muss Hundekot 
trotzdem selbst beseitigen!




